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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	Massnahmen: * Nur in geeignete, ausreichend bemessene Behälter ablassen.
* Immer einen geeigneten Deckel, oder eine Löschdecke bereithalten. 
*Einen Fettbrand nie mit Wasser löschen!
	Massnahmen: * Geeignetes Schuhwerk mit rutschfester Sohle verwenden
* Öl- und Fettspritzer sofort entfernen
* Verschüttete Flüssigkeiten aufwischen
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* Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass magnetische Streufelder von Induktionskochherden auf kurze Distanz elektronische Implantate beeinflussen können, (Z.B. bei unipolare Herzschrittmacher) * Personen mit unipolaren Herzschrittmachern wird geraten, Pfannen nicht während längerer Zeit zu berühren und keine metallischen Kochlöffel zu verwenden. * Personen mit elektronischen Implantaten sollten unbedingt die Sicherheitshinweise der Hersteller beachten und mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt die Verwendung von Induktionskochherden besprechen.
	Massnahmen: Keine Gegenstände wie Gaskartuschen, Sahnespender neben, oder auf die Induktionsplatte stellen. Explosionsgefahr.
	Massnahmen: Wenn die Induktionsplatten in Betrieb sind, muß die Pfanne, oder der Dopf genau auf dem Induktionsfeld abgestellt werden. Nicht an den Rand ziehen. Hier kann ein elektrischer Überschlag auf metallische Teile des Induktionsofen auftreten.
	Massnahmen: * Die vor Induktionskochherden auftretenden 
  Streufelder führen dazu, dass im Körper einer am
   Kochherd stehenden Person elektrische Ströme 
  fließen.
* Grundsätzlich muß ein Mindestabstand von 
  30 cm zum Induktionsfeld eingehalten.
  Das gilt besonders für schwangere Frauen.
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